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M ER K B L AT T  zur Umsetzung des TAMG in der Antibiotika-
Datenbank der Hi-Tier 

 
Mit der im Dezember 2022 beschlossenen Änderung des Tierarzneimittelgesetztes 
(TAMG) wird das bisher ausschließlich für den Bereich der Tiermast geltende 
Minimierungskonzept für Antibiotika künftig auch Betriebe mit anderen Nutzungsarten 
einbeziehen: Milchkühe, Kälber, die nicht im Haltungsbetrieb geboren sind, Jung- und 
Legehennen und Sauen mit Saugferkeln. Die Antibiotika-Anwendung soll auch in 
Betrieben mit diesen Tieren erfasst und systematisch reduziert werden. 
 
Das bekannte Antibiotikaminimierungskonzept (ABM) für die bisher 
mitteilungspflichtigen Nutzungsarten bleibt weiterhin bestehen, wobei es Änderungen 
bei den Nutzungsarten gibt. 
 
Zusätzlich wurde eine Antibiotika-Verbrauchsmengenerfassung (ABV) für alle 
Nutztierhaltungen, unabhängig von der Bestandsgröße und der Nutzungsart, ergänzt.   
 
Kurzzusammenfassung der neuen Verpflichtungen: 
 
Die sich aus dem neuen TAMG ergebenden Pflichten sind auf die beiden 
Zielgruppen „Tierhalterinnen und Tierhalter“ und „Tierärztinnen und Tierärzte“ 
aufgeteilt.  
 
Zielgruppe Tierhalterinnen und Tierhalter 
Tierhalter von Nutztieren (Rinder, Schweine, Hühner, und Puten) mit 
bestimmten Nutzungsarten (nicht mehr nur Masttiere), die eine neu 
festgelegte Bestandsuntergrenze überschreiten, unterliegen weiterhin der 
Mitteilungspflicht nach dem Antibiotikaminimierungskonzept.  
 
Tierhalterinnen und Tierhalter (bzw. der elektronisch angezeigte und benannte Dritte) 
melden ab 2023: 

• nur noch ihre Nutzungsart sowie den Anfangsbestand und 
Bestandversänderungen. 

• Die Verpflichtung der Mitteilung zur Nullmeldung (wenn keine Antibiotika 
angewendet wurden) liegt weiterhin bei der Tierhalterin bzw. dem Tierhalter, 
kann jedoch - wie auch die anderen Meldungen - an einen Dritten delegiert 
werden. 

• Nicht mehr gemeldet wird die "Verwendung antibakteriell wirksamer 
Substanzen". Diese Meldeverpflichtung geht im Rahmen der Änderung des 
TAMG an die Tierärzteschaft über. 

• Es entfällt auch die Tierhalter-Versicherung gegenüber der Behörde. 
 
Zielgruppe Tierärztinnen und Tierärzte  
Die Verpflichtung zur Meldung der Anwendung bzw. Abgabe von antibakteriell 
wirksamen Arzneimitteln ist mit der Änderung des TAMG auf die Tierärztinnen und 
Tierärzte übergegangen.  
 
Tierärztinnen und Tierärzte erfassen für die folgenden Nutzungsarten alle 
Antibiotikaanwendungen und –abgaben unabhängig von der Tierzahl. 
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Bestandsuntergrenzen müssen in diesem Fall nicht überschritten werden. Auch 
Hobbyhaltungen und Einzeltiere sind dadurch erfasst.  
 
Für folgende Nutzungsarten sind Antibiotikaanwendungen und –abgaben durch die 
Tierärztinnen und Tierärzte zu erfassen:  
 

• Milchkühe 
• Zugekaufte Kälber bis 12 Monate 
• Mastrinder ab 12 Monate 
• Sonstige Rinder 
• Kälber eigene Aufzucht  
• Rinder im Transit 

 
• Saugferkel 
• Alle Ferkel unter 30 Kg  
• Mastschweine über 30 Kg  
• Zuchtschweine 
• Schweine im Transit  
• Sonstige Schweine ab 30 Kg  

 
• Masthühner 
• Legehennen 
• Junghennen 
• Hühner Eintagsküken  
• Sonstige Hühner 

 
• Mastputen  
• Puten Eintagsküken  
• Sonstige Puten  
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Zeitstrahl der wichtigsten Daten und Meldefristen 
Januar:  

14. Januar 
- Mitteilung der Nutzungsart 
- Meldung der Bestandszahlen für das zweite Halbjahr (des Vorjahres) oder 
- Abgabe einer Nullmeldung für das zweite Halbjahr (des Vorjahres), wenn in 

diesem Halbjahr keine Antibiotika bei der entsprechenden Nutzungsart abgegeben/ 
angewendet wurden 

- Mitteilung der Anwendung von antibiotisch wirksamen Arzneimitteln im zweiten 
Halbjahr (des Vorjahres) (Tierärztinnen und Tierärzte)   

Februar:  
01.  Februar 
- Mitteilung der halbjährlichen Therapiehäufigkeit für das zweite Halbjahr (des 

Vorjahres) durch den Kreis Steinfurt an die Landwirte bzw. Onlineabruf der 
betrieblichen Therapiehäufigkeit 

 
15.  Februar 
- Veröffentlichung der Bundesweiten jährlichen Kennzahlen durch das Bundesamt 

für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
März:  

01. März  
- Der Tierhalter stellt fest und zeichnet auf, ob die halbjährliche betriebliche 

Therapiehäufigkeit (hier: für das II. Halbjahr) ober- oder unterhalb der jährlichen 
bundesweiten Kennzahlen 1 oder 2 liegt  

April:  
01.  April 
- Einreichung des Maßnahmenplans für das zweite Halbjahr (des Vorjahres) (nur 

notwendig, wenn im vorhergehenden Halbjahr kein Maßnahmenplan eingereicht 
wurde; im dritten Halbjahr der Überschreitung ist wieder ein Maßnahmenplan 
einzureichen) 

Mai:  
Juni:  
Juli:  

14. Juli 
- Mitteilung der Nutzungsart 
- Meldung der Bestandszahlen für das erste Halbjahr oder 
- Abgabe einer Nullmeldung für das erste Halbjahr, wenn in diesem Halbjahr keine 

Antibiotika bei der entsprechenden Nutzungsart abgegeben/ angewendet wurden 
- Mitteilung der Anwendung von antibiotisch wirksamen Arzneimitteln im ersten 

Halbjahr (Tierärztinnen und Tierärzte)  
August:  

01.  August 
- Mitteilung der halbjährlichen Therapiehäufigkeit für das erste Halbjahr durch den 

Kreis Steinfurt an die Landwirte bzw. Onlineabruf der betrieblichen 
Therapiehäufigkeit 

September:  
01.  September 

- Der Tierhalter stellt fest und zeichnet auf, ob die halbjährliche betriebliche 
Therapiehäufigkeit (hier: für das I. Halbjahr) ober- oder unterhalb der jährlichen 
bundesweiten Kennzahlen 1 oder 2 liegt 

Oktober:  
01.  Oktober 
- Einreichung des Maßnahmenplans für das erste Halbjahr (nur notwendig, wenn im 

vorhergehenden Halbjahr kein Maßnahmenplan eingereicht wurde; im dritten 
Halbjahr der Überschreitung ist wieder ein Maßnahmenplan einzureichen) 

November:  
Dezember:  
 
Es gelten weiterhin die bisherigen Meldefristen, die Mitteilungen müssen nicht tages- oder 
wochenaktuell erfolgen, sondern können fristgerecht bis 14 Tage nach Ende des Halbjahres getätigt 
werden. 
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FAQ 
 
1. Bin ich mitteilungspflichtig? 
 
Mitteilungspflichtig im Sinne des Antibiotikaminimierungskonzeptes (ABM) ist jeder 
Betrieb, der im Durchschnitt eines Kalenderhalbjahres genau oder mehr als 
 
• 25 Milchkühe 
• 25 Kälber, Zukauf bis 12 Monate 
• 250 Ferkel unter 30 Kg  
• 250 Mastschweine 
• 85 Zuchtschweine (Sauen/Eber) 
• 10.000 Masthühner 
• 4.000 Legehennen 
• 1.000 Junghennen 
• 1.000 Mastputen  
 
Alle Tierhalterinnen und Tierhalter, die die Bestandsuntergrenzen überschreiten sind 
mitteilungspflichtig. Die im vorstehenden Zeitstrahl aufgeführten Fristen für 
Meldungen sind zu beachten.  
 
Alle Tierhalterinnen und Tierhalter, die unter diesen Bestandsuntergrenzen liegen, 
müssen keine Meldungen in der Antibiotikadatenbank vornehmen.  
 
 
2. Wie ist die Antibiotika-Datenbank aufgebaut? 
 
Die Antibiotika-Datenbank wird unter www.hi-tier.de aufgerufen. Für den Zugang muss 
sich der Tierhalter mit seiner Registriernummer (VVVO-Nr.) und seiner PIN 
registrieren. Soweit noch keine Registriernummer bzw. keine PIN vorliegt, muss der 
Betrieb zunächst bei der Tierseuchenkasse angemeldet werden 
(www.tierseuchenkasse.nrw.de). 
 

1. Aufrufen der Website 
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2. Eingabe der Login-Daten 
 

 
 

3. Aufrufen der Antibiotika-Datenbank 

 
 
 

4. In der Antibiotika-Datenbank angelangt, befinden sich auf der linken 
Bildschirmseite die Eingabemöglichkeiten. Sobald Sie Eingaben getätigt haben, 
z.B. Nutzungsart, Tierbestände o.ä. können Sie diese gemeldeten Daten auf 
der rechten Bildschirmseite unter den entsprechenden Meldeübersichten 
abrufen.  
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3. Was ist die betriebliche halbjährliche Therapiehäufigkeit und die 

bundesweiten jährlichen Kennzahlen? 
 
Sobald alle Daten nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres in der Antibiotika-Datenbank 
vorliegen, erfolgt automatisch die Berechnung der halbjährlichen Therapiehäufigkeit 
für jeden Betrieb.  
 
Die betriebliche Therapiehäufigkeit gibt an, an wie vielen Tagen des Halbjahres ein 
Tier in einem Bestand im Durchschnitt mit einem antibiotischen Wirkstoff behandelt 
wurde.  
 
Therapiehäufigkeit = Summe der behandelten Tiere x Anzahl der Behandlungstage 
      Durchschnittliche Anzahl gehaltener Tiere pro Halbjahr 
 
Was ist die bundesweite Kennzahl 1? 
 
Die Kennzahl 1 ist der Wert, unter dem 50 % aller erfassten betrieblichen 
Therapiehäufigkeiten liegen.  
 
Was ist die bundesweite Kennzahl 2? 
 
Die Kennzahl 2 ist der Wert, unter dem 75 % aller erfassten betrieblichen 
Therapiehäufigkeiten liegen. 
 
 
 
4. Wie erfahre ich meine betriebliche halbjährliche Therapiehäufigkeit? 
 
Es bestehen zwei Möglichkeiten, die betriebliche halbjährliche Therapiehäufigkeit 
mitgeteilt zu bekommen. Zum einen schriftlich (gebührenpflichtig) durch das 
Veterinäramt des Kreises oder durch den selbständigen Onlineabruf (gebührenfrei). 
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Die betrieblichen halbjährlichen Therapiehäufigkeiten können  
 

• ab dem 01. März für das zweite Halbjahr (des Vorjahres) 
• ab dem 01. August für das erste Halbjahr  

 
online abgerufen werden. Das Veterinäramt des Kreises Steinfurt verschickt die 
schriftlichen Mitteilungen ebenfalls an den oben genannten Daten.  
 
Um festzulegen, in welcher Form Sie die Therapiehäufigkeit mitgeteilt bekommen 
möchten, erfassen Sie in der Antibiotika-Datenbank Ihr persönliches TAM-Profil. 
Dieses finden Sie in der Antibiotika-Datenbank unter dem Menüpunkt „Eingabe TAM-
Profil“.  
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Wenn Sie dort „schriftlich“ oder „keine Angaben bzw. Widerruf der Angabe zur 
Benachrichtigungsform“ auswählen oder gar keine Angaben machen, so erhalten Sie 
nach Veröffentlichung der Therapiehäufigkeiten eine gebührenpflichtige Mitteilung 
über Ihre betriebliche Therapiehäufigkeit für jede Nutzungsart.  
 
Entscheiden Sie sich für den gebührenfreien Onlineabruf, so müssen Sie halbjährlich 
selbständig Ihre betriebliche Therapiehäufigkeit unter dem Menüpunkt 
„Therapiehäufigkeiten, Kennzahlen, TAM-Vorgänge“ einsehen und mit den 
bundesweiten Kennzahlen vergleichen.  
 

 
 
Im oberen Bereich werden die Betriebsdaten angezeigt. Darunter befindet sich die 
betriebliche Therapiehäufigkeit. Zum Abgleich mit der bundesweiten Kennzahl wird 
diese im unteren Bereich direkt angezeigt.  
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Die bundesweiten Kennzahlen werden zudem jeweils zum 15.02. auf der Seite des 
Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) veröffentlicht.  
 
 
5. Muss ich einen Maßnahmenplan einreichen und wenn ja, bis wann? 
 
Nach Mitteilung der betrieblichen halbjährlichen Therapiehäufigkeit vergleichen Sie 
diese mit den bundesweiten Kennzahlen und stellen so fest, ob Ihre Therapiehäufigkeit 
unter Kennzahl 1, zwischen den Kennzahlen 1 und 2 oder über der Kennzahl 2 liegt.  
 
Vorgehensweise: 
 
Therapiehäufigkeit liegt unter der Kennzahl 1: 
Sie brauchen nichts zu unternehmen. Alles ist im „grünen“ Bereich. 
 
Therapiehäufigkeit liegt zwischen den Kennzahlen 1 und 2: 
Sie müssen mit Ihrem Tierarzt prüfen, ob Sie den Antibiotikaeinsatz in Ihrem Betrieb 
verringern können. Ihr Antibiotikaverbrauch liegt im „gelben“ Bereich (Warnung). Es ist 
kein schriftlicher Plan beim Veterinäramt einzureichen.  
 
Therapiehäufigkeit liegt über der Kennzahl 2: 
Ihr Antibiotikaverbrauch liegt im „roten“ Bereich. Sie müssen sich von Ihrem Tierarzt 
beraten lassen und einen schriftlichen Maßnahmenplan erstellen. Der 
Maßnahmenplan soll aufzeigen, wie der Antibiotikaeinsatz in Ihrem Betrieb verringert 
werden kann.  
 
Der Maßnahmenplan muss spätestens bis zum 01. Oktober (für das I. 
Kalenderhalbjahr eines Jahres) bzw. bis zum 01. April (für das II. Kalenderhalbjahr 
eines Jahres) beim Veterinäramt des Kreises Steinfurt eingereicht werden. 
 
Folgende Übergangsvorschriften sind dabei zu beachten:  
 

Nutzungsarten Abgabefrist der Maßnahmenpläne 

 Für das Halbjahr II/2022 
Mastkälber bis 8 Monate  entfällt 
Mastrinder ab 8 Monate  entfällt 
Mastferkel bis 30 kg  entfällt 
 Für das Halbjahr II/2022 

Mastschweine ab 30 kg bis zum 01.06.2023 
Masthühner bis zum 01.06.2023 
Mastputen  bis zum 01.06.2023 
 Erst ab dem Halbjahr II/2023 

erforderlich 

Milchkühe bis zum 01.04.2024 
Zugekaufte Kälber bis zum 01.04.2024 
Saugferkel bis zum 01.04.2024 
Abgesetzte Ferkel bis 30 kg  bis zum 01.04.2024 
Zuchtsauen und –eber bis zum 01.04.2024 
Legehennen  bis zum 01.04.2024 
Junghennen bis zum 01.04.2024 
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6. Welche Informationen müssen durch die Tierärzteschaft gemeldet werden? 
 
Für die Meldung sind von den Tierärztinnen und Tierärzten folgende Angaben zu 
machen: 
 
• Name des verschriebenen, angewendeten oder abgegebenen Arzneimittels 
• Name der behandelnden Tierärztin, des behandelnden Tierarztes oder der 

Tierarztpraxis und die Praxisanschrift 
• das Datum der Verschreibung, der ersten Anwendung oder das Abgabedatum 
• die insgesamt verschriebene, angewendete oder abgegebene Menge des 

Arzneimittels 
• die jeweilige Nutzungsart und die Anzahl der behandelten Tiere 
• die Anzahl der Behandlungstage 
• die Registriernummer des Betriebes   
 
 
 
Ansprechpartner 
 

Amtliche Tierärztinnen Verwaltungsmitarbeiterinnen 

Frau Dr. Dahlhoff 
Tel.: 02551 69-2923 
Fax: 02551 69-2900 
E-Mail: amt39@kreis-steinfurt.de 

Frau Hillmann 
Tel.: 02551 69-2922 
Fax: 02551 69-2900 
E-Mail: amt39@kreis-steinfurt.de 
 

Frau Dr. Dirks 
Tel.: 02551 69-2949 
Fax: 02551 69-2900 
E-Mail: amt39@kreis-steinfurt.de 

Frau Haase  
Tel.: 02551 69-2939 
Fax: 02551 69-2900 
E-Mail: amt39@kreis-steinfurt.de 
 

 


